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Kommissionsauftrag KGS 

betreffend Überprüfung der Beiträge von Kanton und Gemeinden an öffentliche Spi-
täler für gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erstunterzeichner Loepfe) 

Antwort der Regierung 

 

Die von den eidgenössischen Räten verabschiedete Revision des Bundesgesetzes 

über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) im Bereich der Spitalfinanzierung 

trat am 1. Januar 2009 in Kraft. Das Hauptziel der Revision bestand darin, das Kos-

tenwachstum im stationären Spitalbereich zu bremsen. Dafür sollten insbesondere 

die Transparenz der Kosten und der Finanzierung im Spitalbereich erhöht und der 

Wettbewerb der Spitäler gestärkt werden. Für eine umfassende Beurteilung der Ent-

wicklung der Spitalkosten und der diesbezüglichen Transparenz müssen auch Aus-

gaben berücksichtigt werden, die nicht von der obligatorischen Krankenpflegeversi-

cherung (OKP) finanziert werden. Dazu gehören gemäss Art. 49 Abs. 3 KVG die 

Kosten für gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL), wobei die Aufrechterhaltung von 

Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen und die universitäre Lehre und 

Forschung explizit genannt werden. Diese Liste ist nicht abschliessend. 

 

Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität dürfen sozial- und versorgungspolitisch mo-

tivierte Leistungen heute nicht mehr einfach den Spitälern auferlegt und pauschal 

über Subventionen abgegolten werden, da Aufwand und Ertrag ausgeglichen sein 

müssen. Zum Zweck einer wettbewerbsneutralen Weiterführung solcher Leistungen 

wurde das Gefäss der gemeinwirtschaftlichen Leistungen geschaffen. Dieses ist aber 

unpräzise definiert und wird sehr unterschiedlich ausgelegt. 

 

Die Definition der gemeinwirtschaftlichen Leistungen war auch auf Bundesebene 

schon Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage. Die Antwort des Bundesrats 

lautete der Begriff sei nicht abschliessend definiert und halte diejenigen Leistungen 
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fest, die keinesfalls zulasten des KVG gehen dürften. Eine grundsätzliche Auseinan-

dersetzung mit der Qualifikation der gemeinwirtschaftlichen Leistungen gemäss Art. 

49 Abs. 3 KVG fehlt aber bisher auch in der Rechtsprechung. Bund, Kantone und 

Krankenversicherer haben entsprechend die gemeinwirtschaftlichen Leistungen nicht 

näher definiert, sondern höchstens für ihre jeweiligen Interessen instrumentalisiert.  

 

Aufgrund der obigen Ausführungen ist es verständlich, dass schweizweit und nicht 

nur in Graubünden ein verbreitetes Unbehagen zur Angemessenheit der gemeinwirt-

schaftlichen Leistungen besteht. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Überprüfung 

durch eine unabhängige Stelle erfolgen sollte. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag zu überweisen. 
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